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FRAGEN ZUR ANHÖRUNG
Gesetz über die Ausbildungsbeiträge
(Stipendiengesetz; StipG); Änderungen
Name / Organisation
Hinweise zum Ausfüllen
Den Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung finden Sie auch auf der Webseite www.ag.ch/anhoerungen.
Das Formular steht in zwei technischen Versionen zur Verfügung. Mit dem publizierten Link zum Online-Formular erhalten Sie ein zu den gängigsten Browsern kompatibles HTML5-Formular. Das Formular lässt sich online ausfüllen, einreichen und ausdrucken.
Für die Nutzung des PDF-Formulars benötigen Sie eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Readers. Für die korrekte Funktion sollten Sie das Formular zuerst lokal abspeichern und anschliessend mit dem Adobe Reader öffnen. Im Gegensatz zum Online-Formular lässt sich das PDF-Formular zusätzlich jederzeit zwischenspeichern und an weitere Personen weiterleiten.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und einreichen. Bitte benutzen Sie dafür die Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Fragebogens.
Bei allfälligen Problemen beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von elektronischen Formularen im Online-Schalter auf ag.ch
Auskunft
Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich an
Daniel Kistler, Leiter Sektion StipendienE-Mail: daniel.kistler@ag.ch, Telefon 062 835 22 71
Departement Bildung, Kultur und SportAbteilung Hochschulen und SportBachstrasse 15, 5001 Aarau
Fragestellung 1
Aufgrund des 2013 durch den Grossen Rat beschlossenen Beitritts des Kantons Aargau zum Stipendienkonkordat sind zwei Änderungen zwingend vorzunehmen:
1.1
Sind Sie einverstanden mit der Ausweitung der Gesuchsberechtigung auf Personen mit Jahresaufenthaltsbewilligungen?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 9 Ziffer 3.1.1)
1.2
Sind Sie einverstanden mit der Änderung am Stipendiendekret durch Erhöhung der Höchstansätze für Ausbildungen auf der Sekundarstufe II von Fr. 10'000 auf Fr. 12'000 ?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 9 Ziffer 3.1.2)
Fragestellung 2
Der Regierungsrat lehnt eine strikte Aufteilung von Ausbildungsbeiträgen in 2/3 Stipendien und 1/3 Darlehen ab. Zur stärkeren Förderung der Darlehen möchte der Regierungsrat jedoch den Bezügerkreis bei den Darlehen erhöhen und die Stipendienvergabe etwas restriktiver vornehmen.
2.1
Sind Sie einverstanden mit dieser Stossrichtung?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 14 Ziffer 3.2.6)
Fragestellung 3
Die vorgeschlagenen Massnahmen finden Sie unter der Ziffer 3.3 des Anhörungsberichts. Sie haben die Möglichkeit, sich im Folgenden zu den einzelnen Massnahmen zu äussern. 
3.1
Sind Sie einverstanden, dass für Elternbeiträge, die nicht ermittelt oder geleistet werden, Darlehen gewährt werden können?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 14 Ziffer 3.3.1)
3.2
Sind Sie einverstanden, dass für Weiterbildungen und Doktoratsstudien nur Darlehen gewährt werden können ?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 14 Ziffer 3.3.2)
3.3
Sind Sie einverstanden mit den Änderungen bei der teilweise elternunabhängigen Berechnung ?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 14/15 Ziffer 3.3.3)
3.4
Sind Sie einverstanden mit den Änderungen bei Wechsel der Ausbildung ?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 15 Ziffer 3.3.4)
3.5
Sind Sie einverstanden mit der Senkung der Höchstansätze für Ausbildungen der Tertiärstufe im Stipendiendekret ?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 15 Ziffer 3.3.5)
3.6
Sind Sie einverstanden mit den Änderungen bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ?
(vgl. Anhörungsbericht Seite 15 Ziffer 3.3.6)
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	Kommentar: Mit Blick auf die begrenzten Staatsmittel, ist die Massnahme sinnvoll. Dies gilt insbesondere, da solche Weiterbildungen (z.B. Nachdiplom- und Doktoratsstudien) nicht mehr zur "beruflich notwendigen" Grundausbildung zählen. Weiter können solche Weiterbildungen meist berufsbegleitend absolviert werden, sodass eine Selbstfinanzierung gewährleistet ist.Bei ausgewiesenem Bedarf, besteht zudem die Möglichkeit eines Ausbildungsdarlehens. 
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	Kommentar: Indirekt erhöht diese Massnahme die Chance, dass Auslandschweizer nach Beendigung der Ausbildung in der Schweiz erwerbstätig werden und so ganz praktisch zur Reduktion des Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt beitragen.
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